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RS OGH 1993/12/6 10Bkd6/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1993

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C1

RL-BA 1977 §50

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt verstößt schon durch die fälschliche Behauptung eines überhöhten Honoraranspruches gegen seine

P icht zur ordnungsgemäßen Honorarabrechnung, mag auch der tatsächlich geforderte Betrag an sich nicht überhöht

sein.
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